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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

als ich im letzten Jahr meinen Beitrag zum neuen Jahr 
2021 im Mitteilungsblatt verfasste, war ich mir si-
cher, dass wir ab dem Frühjahr bzw. Sommer die 
Corona-Pandemie überwunden haben würden und 
wieder ein einigermaßen normales Leben führen 
können. Leider habe ich mich getäuscht. Die Impf-
stoffe konnten zwar relativ schnell im neuen Jahr ein-
gesetzt werden, doch leider ging es nicht so schnell 
wie gedacht und es kam alles anders. 
 

Zunächst mussten wir unsere beliebten Kirchweihen 
und Vereinsfeste ein weiteres Mal absagen. Der Som-
mer brachte zwar eine gewisse Entspannung, doch 
dafür traf uns im November und Dezember die vierte 
Welle umso schwerer. Schwerkranke Menschen kön-
nen nur noch unter größten Mühen so versorgt wer-
den, wie es nötig ist. Die Corona-Ampel steht noch 
immer auf Rot und die Krankenhäuser arbeiten am Li-
mit. Die Delta-Variante ist zwar rückläufig, doch O-
mikron steht schon vor der Tür. 
 

Deshalb richte ich hier an dieser Stelle wie schon im 
Sommer anlässlich der Kirchweih den eindringlichen 
Appell an Sie: Lassen Sie sich bitte schnellstmöglich 
impfen! Es stehen so viele Impfkapazitäten zur Verfü-
gung wie noch nie. Die angebotenen Impfstoffe ge-
gen Corona sind wirksam. Es ist erwiesen: Die Imp-
fung ist der sicherste Weg, um einen Schutz aufzu-
bauen. Geimpfte Personen haben ein bedeutend ge-
ringeres Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken. 
Damit reduzieren Geimpfte nicht nur ihr persönliches 
Risiko deutlich, sondern sie leisten auch ihren Bei-
trag, unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu 
bewahren. 
 

Denken Sie bitte nicht nur an sich und Ihre persönli-
che Situation, sondern auch an diejenigen, die drin-
gend auf Hilfe angewiesen sind. Nur gemeinsam kön-
nen wir es schaffen, das Corona-Virus zu besiegen 
und endlich wieder zu einem normalen Leben zurück-
zukehren! 
 

 
 

Der Badeweiher Sondernohe von Norden 

Trotz der Pandemielage und zwei Lockdowns haben 
wir unsere Gemeinde auch in diesem Jahr wieder ein 
gutes Stück vorangebracht. Es wurden zwar keine 
großen Baumaßnahmen fertiggestellt wie in den ver-
gangenen Jahren mit der Sanierung und Erweiterung 
der Grundschule und der Sanierung von Rosenbacher 
Straße/Schulstraße/Wiesenstraße, aber es wurden 
wegweisende und sehr große Projekte auf den Weg 
gebracht.  
 

 
 

Blick vom Damm 
 

Ich freue mich, dass wir mit dem Projekt boden:stän-
dig des ALE den Hochwasserschutz in unserer Ge-
meinde in kleinen Schritten, aber schnell und einfach 
voranbringen können. Unter Planung und fachkundi-
ger Anleitung von Peter Böhm vom Büro Baader Kon-
zept aus Gunzenhausen hat der Bauhof bereits die 
ersten Maßnahmen in Schmalnbühl, Borsbach und 
Oberrosenbach umgesetzt. In Sondernohe haben wir 
die Sanierung des seit der Hochwasserkatastrophe 
vom 29.05.2016 unbrauchbar gewordenen Land-
schaftsweihers gemeinsam mit der Fa. Reuter aus E-
genhausen umgesetzt. Im kommenden Jahr werden 
weitere Maßnahmen folgen. Dazu werden auch pri-
vate Flächen in Anspruch genommen werden müs-
sen. Die Verhandlungen dazu laufen. 
 

 
 

Planung des Neubaus der Kläranlage Flachslanden 
 

Für unsere größte Baumaßnahme, den Neubau der 
Kläranlage Flachslanden mit Anschluss von Neustet-
ten und Kettenhöfstetten laufen die Vorbereitungen 
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auf Hochtouren. Der Kläranlagenbau wurde bereits 
ausgeschrieben. In der kommenden Sitzung wird sich 
der Marktgemeinderat damit befassen. 
 

 
 

Baugebiet Wolfsgruben II – die hellblauen und hellbraunen Bau-
plätze sind noch frei 
 

Die Aufstellung der Bebauungspläne Wolfsgruben II 
und Gartenfeld konnte abgeschlossen werden. In 
Flachslanden haben die Erschließungsarbeiten be-
reits begonnen, in Virnsberg wurde der Beginn im al-
ten Jahr nur durch das schlechte Wetter im Dezem-
ber verhindert. Die Vermarktung der Bauplätze läuft 
auf Hochtouren. Im Baugebiet Wolfsgruben sind nur 
noch zwölf Bauplätze frei und im Baugebiet Garten-
feld acht. 
 

 
 

Im Baugebiet Gartenfeld sind noch die hellgrünen und hellblauen 
Bauplätze frei 
 

Eine weitere große Baumaßnahme steht mit der Er-
weiterung unseres Hauses für Kinder „Unterm Re- 
 

 
 

Der Grundriss des Kindergartenanbaus auf dem früheren Anwe-
sen Albrecht 

genbogen“ unter der Trägerschaft der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde an. Hier wird ein Anbau für eine Krip-
pengruppe, eine altersgemischte Gruppe sowie eine 
Mensa für den gesamten Kindergarten und weitere 
Nebenräume errichtet. Wir hatten großes Glück, 
noch nachträglich in das völlig überzeichnete und 
auslaufende Förderprogramm aufgenommen zu wer-
den. 
 

 
 

Ansicht des DGH Virnsberg von Süden vom Busplatz aus 
 

Außerdem wird der Umbau des Feuerwehrhauses 
Virnsberg in ein Dorfgemeinschaftshaus umgesetzt, 
nachdem die geänderte Baugenehmigung eingegan-
gen ist. Und … ja, es wird auch der Bau des Hauses 
der Pflege der Stiftung Liebenau 2022 definitiv be-
gonnen. Der eine oder andere wird es vielleicht nicht 
mehr glauben, aber auch hier erwarten wir in Kürze 
die Baugenehmigung und dann den Start der Bau-
maßnahme. Für das Mehrgenerationenhaus in der 
Borsbacher Straße wird jetzt der Bebauungsplan auf-
gestellt und dann auch die Baumaßnahme angegan-
gen.  
 

 
 

Ansichten Haus der Pflege von der Ansbacher Straße (oben) und 
vom Feuerwehrhaus (unten) 
 

Wir wissen nicht, was uns das neue Jahr im Einzelnen 
bringen wird. Sicher hält auch 2022 die eine oder an-
dere Überraschung bereit, hoffentlich nicht den Fort-
gang der Corona-Pandemie. Wir wissen aber, dass es 
wieder ein sehr arbeitsreiches Jahr mit großen finan-
ziellen Herausforderungen werden wird. Lassen Sie 
uns gemeinsam daran arbeiten, damit wir unsere Ge-
meinde erfolgreich weiterentwickeln können. 
 

Mein besonderer Dank gilt allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
meinde, die sich mit ihren Ideen und ihrer Arbeits-
kraft einbringen. Auch danke ich allen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern, die sich in den Vereinen und 
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kirchlichen Gruppen engagieren oder im privaten Be-
reich andere Mitmenschen unterstützen. Sie alle hel-
fen mit, dass unser Gemeinwesen menschlicher und 
lebenswerter wird. 
 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr 
2022, viel Glück und persönliches Wohlergehen. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 

 

 
 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Nutzen Sie auch unseren besonderen Service der 
durchgehenden telefonischen Erreichbarkeit und 
Anwesenheit einer Arzthelferin auch zwischen der 
regulären Sprechstundenzeiten. Sie erreichen un-
sere Praxis also telefonisch immer Mo./Di./Do. von 
08.00 – 18.00 h und Mi./Fr. von 08.00 – 13.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt 
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter 
www.zahnnotdienst.info. 
 

 

Zahnarztpraxis 
Dr. Gerd-Klaus Zoellner 

Wiesenstraße 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/555 oder 09824/92770 
 

Sprechzeiten in Flachslanden: 
Mittwoch und Freitag 

8:00 – 12:00 Uhr  
Nachmittags nur nach Vereinbarung 

 

Sprechzeiten in Dietenhofen: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 

8:00 -12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr 
 

 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 
diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

 

 

Papiertonne 
Freitag, 07.01.2022 
Freitag, 04.02.2022 
 

Gelber Sack 
Montag, 03.01.2022 
Montag, 31.01.2022 
 

Restmüll 
Montag, 03.01.2022 
Montag, 17.01.2022 
Montag, 31.01.2022 
 

Biomüll 
Dienstag, 04.01.2022 
Dienstag, 18.01.2022 
Dienstag, 15.02.2022 
 

Mobile Problemabfallsammlung 
Samstag, 05. Februar 2021, von 12:15 bis 13:00 Uhr, 
Industriestraße, vor dem Wertstoffhof 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17 Uhr und jeden Sams-
tag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
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Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 
   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 
½ cbm  30,00 € 
Kleinstmenge  10,00 € 

 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

 Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
 Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
 Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
 Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 
 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2022 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Im Dezember und Januar 
bleibt die Deponie geschlossen. Ab sofort kann Grün-
gut (bis 1 cbm) auch am Wertstoffhof abgegeben 
werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 
½ cbm   5,00 € 
Kleinstmenge  2,50 € 
 
 

 
 

Dank an die Spender der  
Weihnachtsbäume 
 

Der Weihnachtsbaum am Markt-
platz stammt aus dem Garten von 
Frau Läbe aus Rügland und der Baum in Virnsberg von 
Familie Lehmann aus Flachslanden. 
 

Vielen Dank den Spendern! 
 

Hans Henninger, Erster Bürgermeister 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Februar 2022 
Redaktionsschluss: 20.01.2022 

Erscheinungstermin: 29.01.2022 

Öffnungszeiten Postfiliale  
Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich   14.00 – 18.00 Uhr  
Samstag                             08.00 – 09.00 Uhr  
 
 
 

Abwasserabgabe für Kleineinleiter  
 

Wir weisen darauf hin, dass Betreiber biologischer 
Kleinkläranlagen der Abwasserabgabe unterliegen. 
 

Eine Befreiung von dieser Kleineinleiterabgabe ist nur 
möglich, wenn zwei Jahre nach der Baumaßnahme 
erstmalig eine Prüfbescheinigung durch einen priva-
ten Sachverständigen vorgelegt wird. Diese Prüfbe-
scheinigung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. Die 
Prüfintervalle können auf vier Jahre verlängert wer-
den, wenn die Bescheinigung gemäß der EÜV mit der 
Gesamtbewertung „ohne Mängel“ durch den priva-
ten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft vorge-
legt werden kann. 
 

Weitere Befreiungsvoraussetzung ist die jährliche 
Vorlage von Betriebstagebuch und Wartungsbericht. 
Außerdem bitten wir Sie, uns die ordnungsgemäße 
Entsorgung des Klärschlamms nachzuweisen, z. B. an-
hand der Rechnung der Entsorgungsfirma. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
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Ehrungen für Sportler und besondere 
Verdienste um den Markt Flachslanden 
 

Der Markt Flachslanden ehrt auch im Jahr 2022 wie-
der Bürgerinnen und Bürger, die sich durch beson-
dere Leistungen in sportlicher, kultureller oder sons-
tiger Hinsicht oder vorbildliches gesellschaftliches En-
gagement in unserer Gemeinde im Jahr 2021 hervor-
gehoben haben. 
 

Wir bitten Vorschläge mit Begründung schriftlich o-
der per Mail hans.henninger@flachslanden.de bei 
Bürgermeister Henninger bis 
 

31.01.2022 
 

einzureichen. 
 

Ehrungskriterien entnehmen Sie bitte der Satzung 
über Ehrungen und Auszeichnungen des Marktes 
Flachslanden. Die Satzung finden Sie im Internet un-
ter www.flachslanden.de Rathaus Satzungen oder er-
halten diese im Bürgerbüro ausgehändigt. 
 

 
 
 

Bitte beachten Sie: 
 

Leider müssen wir bei der Auswertung unseres 
gemeindlichen Geschwindigkeitsmessgeräts im-
mer wieder etliche teilweise sehr hohe Über-
schreitungen der zulässigen Geschwindigkeit 
feststellen. 
 

Wir bitten Sie daher vor allem im Weiherholz das 
Tempo 30 Zone zu beachten, sowie das dort gel-
tende Rechts-vor-Links. Ebenso die geltenden 
50km/h in Rosenbach entlang der Bahnstrecke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fundsachen 
 Wireless Microphone WS-858, pink 

Flachslanden Binsengasse 
 
 

Probealarm 
 22. Januar 2022 

Achtung Grundstückseigentümer! 
PV-Freiflächenanlagen in unserer Ge-
meinde nur mit der Gemeinde! 
 

Aktuell sind viele Planer und Anbieter von Freiflä-
chenanlagen unterwegs und bieten Grundstücksei-
gentümern Pachtverträge für Flächen an. Dazu 
möchte ich Ihnen folgende Informationen geben: 
 

Für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung 
des Flächennutzungsplans nötig. Beides kann nur 
durch die Gemeinde gemacht werden. Dabei ist die 
Gemeinde frei. Neben vielen anderen Punkten, die 
geprüft werden müssen, wie z.B. die Lage im Land-
schaftsschutzgebiet, naturschutzrechtliche Fragen, 
Blendwirkung, Landschaftsbild usw. ist dies die Vo-
raussetzung für die Errichtung einer PV-Freiflächen-
anlage. 
 

Nachdem wir in unserer Gemeinde schon Erfahrun-
gen mit Vorhabenträgern und Investoren von außen 
haben, werden wir keine neuen PV-Freiflächenanla-
gen mehr zulassen, die nicht von uns selbst, d.h. von 
der Gemeinde errichtet und mit einer möglichst ho-
hen Bürgerbeteiligung finanziert werden. Der Ausbau 
der erneuerbaren Energie ist dringend notwendig, 
weil die wegfallenden Atom- und Kohlekraftwerke 
durch saubere EE-Anlagen ersetzt werden müssen. 
Wenn wir die Anlagen aber schon hier bei uns haben, 
wollen wir auch von den Gewinnen und der Gewer-
besteuer profitieren. Beim NorA-Bürgerwindpark ha-
ben wir schon eindrucksvoll bewiesen, dass es funk-
tioniert. 
 

 
 

Deshalb bitte ich Sie dringend darum, keine Pachtver-
träge mit Firmen von außerhalb abzuschließen, die 
Flächenaquise für PV-Anlagen betreiben. Sprechen 
Sie stattdessen mit der Gemeinde, wenn Sie Flächen 
verpachten möchten! Die Handynummer des Bürger-
meisters finden Sie im Impressum. Der Markt Flachs-
landen bzw. die Neue Energie Markt Flachslanden UG 
bezahlt eine vergleichbare Pacht zu seriösen Bedin-
gungen. Der Unterschied ist nur, dass diese Projekte 
auch eine Chance auf Umsetzung haben, die anderen 
nicht. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
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Impfappell von Landrat und Kreistag an 
die Bevölkerung im Landkreis Ansbach 
 

 
 

Die Corona-Pandemie ist mit voller Macht zurückge-
kehrt. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Rekord-In-
zidenz. Die Lage ist besorgniserregend. Die Eindäm-
mung der Pandemie geht alle Bürgerinnen und Bür-
ger an. Akut gefährdet ist nicht nur die Gesundheit 
vieler Bürgerinnen und Bürger. Akut bedroht ist auch 
die Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser - in der 
Region und in ganz Bayern. Das bedeutet: Akut be-
droht ist ebenso die Gewähr, Menschen, deren Leben 
durch andere Krankheiten und schwere Unfälle ge-
fährdet ist, schnell medizinische Hilfe zukommen las-
sen zu können. Auch Arztpraxen und Gesundheitsamt 
arbeiten jenseits der Leistungsgrenze. 
 

Daher richten der Landrat des Landkreises Ansbach 
und die Kreistagsfraktionen CSU, Freie Wähler, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP sowie die Wäh-
lergruppe DIE LINKE gemeinsam und geschlossen an 
die Bevölkerung im Landkreis Ansbach einen dringen-
den Appell: Lassen Sie sich bitte schnellstmöglich 
impfen! Nutzen Sie bei Ihrem Hausarzt, bei dezentra-
len Impfungen oder im Impfzentrum Ansbach die 
Möglichkeit zur Erst- und Auffrischungsimpfung. Hel-
fen Sie bitte Ihren Angehörigen, Bekannten und 
Nachbarn beim Vereinbaren eines Impftermins. Es 
wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Impfkapa-
zitäten weiter auszubauen. Damit können in abseh-
barer Zeit wieder deutlich mehr Impftermine ange-
boten werden. 
 

Die angebotenen Impfstoffe gegen Corona sind wirk-
sam. Es ist erwiesen: Die Impfung ist der sicherste 
Weg, um einen Schutz vor COVID-19 aufzubauen. Ge-
impfte Personen haben ein bedeutend geringeres Ri-
siko, schwer an COVID-19 zu erkranken. Damit redu-
zieren Geimpfte nicht nur ihr persönliches Risiko 
deutlich, sondern sie leisten auch ihren Beitrag, unser 
Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. 
 

Dennoch kann es trotz Impfung zu einer Infektion 
kommen. Nutzen Sie daher bitte die Möglichkeit der 
kostenfreien Tests und der Selbsttests. Verzichten Sie 

bitte, wo Ihnen dies möglich ist, auf größere 
Zusammenkünfte in Innenräumen. Prüfen Sie, ob Sie 
von zuhause arbeiten können. Halten Sie Abstand zu 
anderen. Tragen Sie bei jeder Gelegenheit eine FFP2-
Maske. Mit all diesen Vorkehrungen tragen Sie nicht 
nur zu Ihrem Schutz, sondern auch zum Schutz Ihrer 
Mitmenschen bei. 
 

Diese gelebte Solidarität in unserer Heimat ist jetzt 
wichtiger als je zuvor. 
 

Dr. Jürgen Ludwig Landrat, Stefan Horndasch Frakti-
onsvorsitzender CSU Fraktion, Dr. Hermann Schröter 
Fraktionsvorsitzender Fraktion Freie Wähler, Gabriele 
Schaaf und Dr. Herbert Sirois Fraktionsvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Petra Hinkl Fraktionsvor-
sitzende SPD Fraktion, Rainer Erdel Fraktionsvorsit-
zender FDP Fraktion, Peter Schlegel Vorsitzender 
Wählergruppe DIE LINKE 
 
 

Impfzentrum Ansbach beginnt mit Imp-
fungen von Kindern ab fünf Jahren 
 

Im Impfzentrum für Landkreis Ansbach und Stadt An-
sbach wurde mit der baulichen Erweiterung und da-
mit einhergehenden Kapazitätserweiterung auch ein 
separater Bereich für Impfungen von Kindern im Alter 
von fünf bis elf Jahren eingerichtet. Das Kinderimpf-
zentrum startet an diesem Wochenende mit einem 
reduzierten Probebetrieb. Künftig soll im Kinderimp-
fzentrum regelmäßig von Mittwoch bis Sonntag ge-
impft werden. 
 

Zu Beginn und über die Feiertage gibt es jedoch ab-
weichende Betriebstage. Diese sind: 17. bis 23. De-
zember, 28. bis 30. Dezember sowie am 2. Januar. 
Am 5. Januar 2022 beginnt dann der Regelbetrieb: 
Termine werden vergeben von Mittwoch bis Sonntag 
in der Zeit von 12 bis 19 Uhr. Pro Betriebstag können 
bis zu 150 Kinder mit dem Impfstoff der Firma BioN-
Tech geimpft werden. 
 

Die Registrierung des zu impfenden Kindes kann un-
ter www.impfzentren.bayern oder auch über die Hot-
line des Impfzentrums unter der Telefonnummer 
0981/81824041 erfolgen. Zur Terminvergabe muss in 
jedem Fall die Hotline kontaktiert werden, eine On-
line-Terminbuchung ist leider zum aktuellen Zeit-
punkt nicht möglich.  
 

Kinder müssen von mindestens einer sorgeberechtig-
ten Person begleitet werden. Die schriftliche Einwilli-
gung eines möglichen weiteren Sorgeberechtigten 
und der Impfpass (falls vorhanden) sind zum Impfter-
min mitzubringen. Die Impfung kann zudem grund-
sätzlich nur bei Vorlage eines Dokuments zur Bestäti-
gung der Identität des Kindes erfolgen. 
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Geflügelpestvirus erreicht Bayern – Vor-
bereitungen für Aufstallungspflicht sol-
len durchgeführt werden 
 

Die Geflügelpest (AI) ist eine für den Menschen voll-
kommen ungefährliche Erkrankung, die aber bei ei-
ner Einschleppung in Hausgeflügelbestände und 
Hausgeflügelhaltungen hohe wirtschaftliche Schäden 
auslöst und v.a. bei Hühnervögeln zu qualvollem Er-
stickungstod führt.  
 

Aktuell ist der Landkreis Ansbach noch nicht von der 
HPAI betroffen, es gab aber schon Ausbrüche in Süd- 
und Südostbayern. Das Landratsamt Ansbach wird 
daher in den nächsten Tagen eine Allgemeinverfü-
gung veröffentlichen, die verstärkte Biosicherheits-
maßnahmen für Geflügelhaltungen und das Verbot 
von Geflügelausstellungen und ähnlichen Veranstal-
tungen umfasst. Lebendes Geflügel aus dem Handel, 
das zur Aufstockung von Hausgeflügelbeständen ver-
kauft oder abgegeben wird, muss dann auch unter-
sucht und von einem Attest begleitet sein. Ein Auf-
stallungsgebot ergeht noch nicht, Geflügelhalter sol-
len sich hierauf jedoch bereits vorbereiten.  
 

Hausgeflügelhalter werden gebeten folgende vor-
beugenden Maßnahmen durchzuführen: 
 

1) Falls noch nicht erfolgt, Anmeldung der Hausgeflü-
gelhaltung bei folgenden Stellen: 
a. Amt für Landwirtschaft  
(Zuteilung einer Betriebsnummer) 
b. Bayerische Tierseuchenkasse 
c. Örtlich zuständiges Veterinäramt, z.B. veterinaer-
amt@landratsamt-ansbach.de, (Anmeldung nach 
Viehverkehrsverordnung) 
 

2) Gehege, z.B. durch eine Abdeckung, so instand set-
zen, dass kein direkter Kontakt zu Wildvögeln mehr 
möglich ist  
 

3) Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit 
Geflügel in Berührung kommen können, sollen für 
Wildvögel und Schadnager unzugänglich aufbewahrt 
werden. Keine Eierschalen oder Geflügelteile aus an-
deren Haltungseinrichtungen verfüttern 
 

4) Kein Oberflächenwasser für Tränke oder Badeein-
richtungen nutzen, wie z.B. Wasser aus einem Fluss 
oder Teich  
 

5) Vor dem Betreten und nach dem Verlassen des 
Auslaufs/Stalls die Hände waschen, stalleigene 
Schutzkleidung benutzen (Kittel, Überschuhe, geson-
derte Gummistiefel usw.) 
 

6) Sichern von Ein- und Ausgängen zu den Ställen o-
der dem Standort des Geflügels gegen unbefugten 
Zutritt von Personen, Wild-  und Haustieren (z. B. 
Hunde, Katzen) 
 

7) Schadnager-Bekämpfung durchführen 
 

8) Impfung des Geflügels gegen die Newcastle Krank-
heit (Paramyxovirus), um anderen vermeidbaren 
Krankheitsursachen entgegenzuwirken 
 

9) Bestand rechtzeitig reduzieren, um Platznot oder 
Schwierigkeiten im Ernstfall bei einer eventuellen 
Aufstallungsverpflichtung entgegenzuwirken 
 

10) Information des Tierarztes, wenn bei den Tieren 
ungewöhnlich hohe Verluste eintreten (Tod von drei 
oder mehr Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 
100 Tieren innerhalb von 24 Stunden). Geflügelpest 
ist oft auch mit neurologischen Symptomen (z. 
B. Apathie, Kopfdrehen, Gleichgewichtsstörungen) o-
der einem starken Rückgang der Legeleistung oder 
der Gewichtszunahme verbunden 
 

Landratsamt Ansbach 
 
 
 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 09.11.2021 – 
öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der Vorsit-
zende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Bericht-
erstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer o-
der zusätzlicher Berichterstatter benannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
19.10.2021 – öffentlicher Teil  
 

Erster Bürgermeister Henninger bittet um Geneh-
migung der Niederschrift der Sitzung vom 
19.10.2021– öffentlicher Teil. Der Marktgemein-
derat erhebt keine Einwände.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 19.10.2021 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  
 

3. Baupläne 

3.1. Bauvorhaben Strauß – Errichtung eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage; Gartenfeld 15, 
Virnsberg  
 

Die Bauherren beabsichtigen den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bereich 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  01/2022   9 

des neuen Bebauungsplans Gartenfeld in Virns-
berg. Die Bauherren beantragen das Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO. 
Nach Prüfung der Bauunterlagen werden sämtli-
che Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten 
(insbesondere die Baumfallschutzzone/Bau-
grenzen und die Traufhöhe). Es handelt sich 
auch nicht um einen Sonderbau. Somit kann das 
Bauvorhaben im Freistellungsverfahren behan-
delt werden. Die Nachbarunterschriften sind 
vollständig auf den Bauunterlagen vorhanden. 
Die Erschließung wird im Baugebiet noch herge-
stellt.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag. Der Antrag wird 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren behan-
delt.  

 

3.2. Bauvorhaben Bammes/Koldyj – Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage und 
einer Einliegerwohnung; Kalkacker, Virnsberg
  

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Bau eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage und einer 
Einliegerwohnung im Bereich des rechtsgültigen 
Bebauungsplans Nr. 4 Kalkacker. Es wird gleich-
zeitig eine Befreiung von den Festsetzungen be-
züglich der Baugrenzen beantragt. Im südlichen 
Bereich des Grundstücks verläuft die 20 KV-Lei-
tung der N-ERGIE zur Trafostation auf Flurstück 
53/2, Gemarkung Virnsberg. Für diese Leitung 
besteht auf dem Grundstück eine etwa 17 m 
breite Schutzzone. Die Bauherrschaft möchte in 
diese Schutzzone hineinbauen.  
 

Nach Rücksprache mit der N-ERGIE wird die 20 
KV-Leitung in den nächsten Wochen aufgelas-
sen. Für die Schutzzone besteht dann kein Be-
darf mehr. Der Bauherr hat ebenfalls mit der N-
ERGIE bereits Rücksprache gehalten. Die Bau-
grenze ist auf Grund der Schutzzone sehr eng ge-
staltet. Da der Grund für die engen Baugrenzen 
nunmehr entfällt, kann aus Sicht der Verwaltung 
eine Befreiung erteilt werden. Die Nachbarun-
terschriften werden von den Bauherren noch 
eingeholt. Die Erschließung ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag. Der beantragten 
Befreiung bezüglich der Überschreitung der Bau-
grenzen wird zugestimmt.  
 

4. Gemeindlicher Bauhof – Beschaffung eines E-Au-
tos und einer Wandladestation für den Bauhof; 
Beschlussänderung zur Sitzung vom 19.10.2021  
 

Der Marktgemeinderat hat zu diesem Thema be-
reits in seiner Sitzung am 19.10.2021 Beschluss 
gefasst. Nach erneuter Nachfrage bei den jeweili-
gen Autohäusern wurde der Verwaltung mitge-
teilt, dass in den vorgelegten Angeboten der För-
deranteil der BAFA (9.000 €, bzw. 7.500 €) bereits 
berücksichtigt wurde. Die Angebote ändern sich 
hierdurch nicht, jedoch ändert sich der Kostenan-
teil der Gemeinde um den entsprechenden Be-
trag. Dies gilt für alle angefragten Modelle, sodass 
sich nun folgende neue Preisgestaltung ergibt:  
 

Preise alt:   
1. Opel Vivaro:  22.045,00 € brutto  
2. Nissan e-NV200  14.609,00 € brutto  
3. Peugeot e-Expert  19.550,00 € brutto 
Preise neu:   
1. Opel Vivaro:  29.545,00 € brutto + (7.500 €) 
2. Nissan e-NV200  23.609,00 € brutto + (9.000 €) 
3. Peugeot e-Expert 28.550,00 € brutto + (9.000 €) 
 

Der Betrag des Gewerbeverbandes in Höhe von 
7.450 € für Werbezwecke ist in dem Preis bereits 
berücksichtigt. Es ändert sich somit grundsätzlich 
nichts an dem Beschlussvorschlag, da weiterhin 
der Nissan e-NV200 das günstigste Modell bleibt.  
Es soll auch eine Wandladestation angeschafft 
werden. Es ist geplant eine einfache Wandladesta-
tion (Kosten ca. 450 €) anzuschaffen.  
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimme  
Der Markt Flachslanden beschafft für den ge-
meindlichen Bauhof ein neues Elektroauto der 
Marke Nissan e-NV200 zu einem Gesamtpreis von 
31.059,00 €. Abzüglich des Beitrags des Gewerbe-
verbandes verbleiben dem Markt Flachslanden 
Kosten in Höhe 23.609,00 €.  
 

5. Erschließungsplanung – Beschaffung der Stra-
ßenbeleuchtung für das Baugebiet Wolfsgruben 
II; Vorstellung des Angebots der N-ERGIE, bzw. 
der Main-Donau-Netz GmbH und Beschlussfas-
sung 
 

Der Verwaltung liegt das Angebot für die Straßen-
beleuchtung für das Baugebiet Wolfsgruben II vor. 
Das erste Angebot beinhaltet 36 Pilzleuchten (LED 
16 W) mit einer Höhe von 4,5 m, das zweite Ange-
bot beinhaltet 27 LED-Leuchten ITALO 1 A (27 W) 
mit einer Höhe von 6 m, wie sie auch in der Rosen-
bacher Straße und der Schulstraße verbaut wur-
den. Durch die größere Höhe der Lampen ist nur 
eine geringere Anzahl notwendig und damit gerin-
gere Kosten für das Aufstellen.  
 

Kosten und Stromverbrauch   
36 Pilzleuchten (4,5 m):  
Anzahl Lampen: 36 Stück  
Gesamtpreis: 92.046,24 €  
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Stromverbrauch gesamt: 576 W  
 

Kosten und Stromverbrauch   
27 ITALO 1 (6 m):  
Anzahl Lampen: 27 Stück  
Gesamtpreis: 68.175,36 €  
Stromverbrauch gesamt: 729 W  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Markt Flachslanden beschafft für das Bauge-
biet Wolfsgruben II 27 Straßenlampen vom Typ 
ITALO 1 A (6 m Höhe) zu einem Gesamtpreis von 
68.175,36 €.  
 

6. Ortsrecht – Änderung der Satzung über die Be-
nutzung des Friedhofs und der Bestattungsein-
richtungen in Virnsberg (Friedhofssatzung) 
 

In der letzten Marktgemeinderatsitzung wurde 
bereits Beschluss über die Änderung der Fried-
hofssatzung für den Friedhof an der Rosenbacher 
Straße gefasst und die Pflicht zur Grabpflege, wel-
che sich aus den §§ 15 und 20 der Friedhofsatzung 
ergeben, thematisiert. Die Pflicht zur Pflege der 
Grabstätten gilt grundsätzlich für die gesamte 
Dauer der Ruhefrist nach § 25 der Friedhofssat-
zung für Virnsberg (25 Jahre). Entsprechend soll 
nun die Satzung für den Friedhof in Virnsberg ana-
log geändert werden. Die Satzung soll wie folgt ge-
ändert werden (die neuen Satzungsteile sind fett 
und kursiv markiert):  
 

§ 14 Abs. 1:  
Die Grabstätten sind in einem würdigen Zustand 
zu unterhalten.  
 

§ 14 Abs. 2:  
Sechs Monate nach der Bestattung bzw. nach der 
Verleihung des Nutzungsrechts ist die Grabstätte 
würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in 
diesem Zustand zu erhalten. Es dürfen nur geeig-
nete Gewächse verwendet werden, die die be-
nachbarten Gräber und eine spätere Wiederver-
wendung der Grabstätte nicht beeinträchtigen.  
 

§ 14 Abs. 3:  
Bei Gräbern bleibt die Übernahme der in den Ab-
sätzen 1- 3 genannten Rechte und Pflichten der 
freien Vereinbarung der Erben und Bestattungs-
pflichtigen (§ 6 der Bestattungsverordnung) über-
lassen, deren Inhalt der Gemeinde auf deren Auf-
forderung hin mitzuteilen ist. Übernimmt nie-
mand die Pflege und Gestaltung und entspricht 
der Zustand der Grabstätte nicht den Vorschriften 
der Gesetze oder dieser Satzung, so ist die Ge-
meinde befugt, den Grabhügel einzuebnen, einen 
vorhandenen Grabstein zu entfernen und die 
Grabstätte nach Ablauf der Ruhefrist anderweitig 
zu vergeben.  
 

§ 14 Abs. 4:  
Bei Wahlgräbern ist der Nutzungsberechtigte zur 
ordnungsgemäßen Pflege und Gestaltung der 
Grabstätte verpflichtet. Entspricht der Zustand 
nicht den Vorschriften der Gesetze oder dieser 
Satzung, so findet § 29 Anwendung. Werden Kos-
ten für eine etwaige Ersatzvornahme nicht er-
setzt, so hat die Gemeinde die in Absatz 4 Satz 2 
genannten Befugnisse; das Nutzungsrecht gilt- 
ohne Entschädigungsanspruch – als erloschen.  
 

§ 14 Abs. 5:  
Die Verpflichtung nach den Absätzen 1-4 gilt für 
die Zeit von 10 Jahren. § 25 gilt insofern nicht. 
Sollte die ordnungsgemäße Pflege und Instand-
haltung der Grabstätte nach dieser Zeit nicht 
mehr möglich sein, ist diese vollständig durch 
den Nutzungsberechtigten oder durch die in § 14 
Abs. 3 genannten Personen abzuräumen. Zur 
vollständigen Abräumung gehört die Entfernung 
aller Gegenstände sowie nachträglich bereitge-
stellten Pflanzen oder sonstigen Anlagen auf der 
Grabstätte.  
 

§ 14 Abs. 6:  
Wird die Grabstätte im Sinne des § 14 Abs. 5 ab-
geräumt, ist dies dem Markt Flachslanden min-
destens drei Monate vorher anzuzeigen. § 14 
Abs. 5 gilt nicht für das Grabmal auf der Grab-
stätte. § 19 der Satzung bleibt unberührt.  
 

§ 14 Abs. 5 und 6 wird in § 14 Abs. 7 und 8 geän-
dert.  
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimme  
Der Marktgemeinderat stimmt den Satzungsände-
rungen in der vorgestellten Form zu. Die Satzung 
ist öffentlich bekanntzumachen. Sie tritt eine Wo-
che nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.  
 

7. Allgemeine Bauplanung – Eingrünung des Bauge-
bietes Kellerfeld; Vorstellung der Angebote nach 
Pflanzliste 
 

Der Verwaltung liegen die Angebote für die Ein-
grünung des Baugebiets Kellerfeld vor. Die Ange-
bote wurden anhand einer Pflanzliste eingeholt. 
Die Pflanzliste ist mit Marktgemeinderat Meßlin-
ger abgestimmt.  
 

1. Wilhelm Ley Baumschulen GmbH, Mecken-
heim: 13.168,92 €  
Hinweis: Angebot ist exkl. Pflanzzubehör  
 

2. Weiterer Anbieter 14.639,10 €  
Hinweis: Das Angebot enthält keine Grampen 
(nicht lieferbar)  
 

3. Weiterer Anbieter 16.395,45 €  
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4. Weiterer Anbieter 21.337,28 €  
 

Das günstigste Angebot ist mit den anderen An-
bietern vergleichbar. Inhaltlich wurden keine 
Mängel gesehen. Evtl. muss noch Pflanzzubehör 
nachgekauft werden.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Markt Flachslanden bestellt die Pflanzen für 
die Eingrünung des Baugebiets Kellerfeld bei der 
Firma Wilhelm Ley Baumschulen GmbH aus Me-
ckenheim zu einem Preis von 13.168,92 €.  
 

8. Interkommunale Zusammenarbeit in der NorA – 
Verlängerung des Vertrages der Umsetzungsbe-
gleitung durch die BBV Landsiedlung GmbH 
 

Für die Entwicklung und Umsetzung von Projekten 
für die NorA-Gemeinden im Rahmen des ILEK ist 
seit März 2018 eine Umsetzungsbegleiterin der 
BBV LandSiedlung (aktuell Frau Strobl) beauftragt. 
Am 19.11.2019 hat der Marktgemeinderat letzt-
malig einer Verlängerung bis zum 31.12.2021 zu-
gestimmt. Eine Beauftragung für weitere drei 
Jahre war beschränkt auszuschreiben. Zur Abgabe 
von Angeboten für die Fortsetzung der Umset-
zungsbegleitung wurden folgende Firmen aufge-
fordert: 
 

FUTOUR Regionalberatung Dieter Popp, Hausdorf 
Neuland GmbH & Co.KG, Aulendorf 
BBV LandSiedlung GmbH, München 
 

Nur die BBV LandSiedlung GmbH hat ein Angebot 
abgegeben. Das Angebot der BBV Landsiedlung 
beträgt 61.051,20 € pro Jahr netto. Die Gesamt-
kosten für die drei Jahre betragen somit 
183.153,60 € netto, bzw. 217.952,78 € brutto. 
 

Die Bürgermeister der fünf NorA-Gemeinden sind 
mit der Arbeit der Mitarbeiterinnen der BBV Land-
Siedlung sehr zufrieden. Umgesetzt wurden ver-
schiedenste Projekte, wie der Bürgerbus, der Re-
gionalmarkt bzw. die Schnitzeljagd aufgrund der 
Pandemie, einheitliche Beschilderung des Rad-
wegenetzes, Regionalbudget, Kernwegenetz, Ge-
wässerentwicklungskonzept sowie zuletzt auch 
der Start in das LEADER-Verfahren. Seitens der 
Bürgermeister der NorA-Gemeinden wird eine 
Weiterbeschäftigung für weitere drei Jahre ab 
dem 01.02.2022 befürwortet. Die Weiterbeschäf-
tigung wird im Rahmen des Integrierten Ländli-
chen Entwicklungskonzeptes (ILEK) vom Freistaat 
Bayern mit 75 % gefördert. Für den verbleibenden 
Anteil von 25 % trägt nach dem Umlegungsschlüs-
sel der Markt Flachslanden 22 % und somit rd. 
12.000 € für den Zeitraum von drei Jahren, bzw. 
rd. 4.000 € pro Jahr.  
 

Beschluss: einstimmig  

Der Marktgemeinderat stimmt der Vertragsver-
längerung zur Umsetzungsbegleitung mit der BBV 
Landsiedlung GmbH in dem oben genannten Rah-
men zu.  
 

9. Bekanntgaben/Sonstiges 
 

Der Landkreis Ahrweiler bedankt sich für die 
Spende wegen der Flutkatastrophe  
Erster Bürgermeister Henninger verliest das Dank-
schreiben des Kreises Ahrweiler.  
 

Marktgemeinderat Lehrberg stoppt das Bebau-
ungsplanverfahren für die Erweiterung des NorA-
Bürgerwindparks  
Die geplante fünfte Windenergieanlage hält alle 
gesetzlichen Vorgaben ein. Trotzdem hat die 
Mehrheit des Marktgemeinderates Lehrberg den 
einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan zurückgenommen. Der NorA-
Bürgerwind GmbH und Co. KG wurden damit ein 
großer finanzieller Schaden zugefügt. Das wirkt 
sich auch auf die Gewerbesteuer aus. Selbst ein 
Antrag für ein Ratsbegehren wurde von der Mehr-
heit des Gemeinderats abgelehnt. Dabei wurden 
nachweislich falsche Behauptungen aufgestellt, 
ohne dass es Vertretern des Windparks ermög-
licht wurde, sie richtigzustellen. Es wurde auch an-
gezweifelt, dass es sich beim Bürgerwindpark um 
eine echte Bürgerbeteiligung handelt. Das Enga-
gement des Windparks für den Bürgerbus wurde 
überhaupt nicht gewürdigt.  
 

Aktuell profitiert der Markt Lehrberg mit immer-
hin 28 % von der nicht geringen Gewerbesteuer 
des Bürgerwindparks. Die Abstände zu den Sied-
lungsgebieten und die weiteren Voraussetzungen 
für den Windpark wurden damals mit Zustim-
mung des Marktes Lehrberg festgelegt. Allerdings 
war damals nur Flachslanden, jedoch mit vier 
Windrädern betroffen. Jetzt, wo ein Windrad auf 
Lehrberger Gemeindegebiet unter den gleichen 
Voraussetzungen errichtet werden soll, fällt der 
Gemeinderat wegen Protest aus einem Ortsteil 
um. Es wird angeraten, dass der NorA-Vertrag zur 
Verteilung der Gewerbesteuer des Windparks 
überprüft werden sollte.  
 

Die Weihnachtsmärkte in Sondernohe und 
Flachslanden finden 2021 nicht statt  
Auf Grund der aktuellen Pandemielage werden 
die Veranstaltungen abgesagt.  
Hierzu wurde im Marktgemeinderat abgestimmt.
  

Abstimmung: 12 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimme 
 

 
  

NorA-Nachrichten 
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Regionalbudget 2022 
 

Die Kommunale Allianz NorA hat durch das Förder-
programm "Regionalbudget" vom Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (StMELF) zum dritten Mal die Möglichkeit er-
halten, Kleinprojekte von Privatpersonen, Vereinen 
und Kommunen zu fördern.  
 

Aufruf zur Einreichung von Förderanträgen für 
Kleinprojekte 

 

max. Projektkosten (netto) 20.000 EUR 

max. Förderung  10.000 EUR 

max. Fördersatz  80 % 
 

Projektfertigstellung incl. Bezahlung bis 
01.10.2022 
 

Das Kleinprojekt darf noch nicht begonnen sein. Als 
Beginn zählt z.B. der Abschluss eines Kaufvertrags. 
Weitere Details, welche Projekte förderfähig sind und 
was Sie sonst noch beachten müssen, entnehmen Sie 
bitte dem offiziellen Ausschreibungstext, den Sie un-
ter www.nora-gemeinden.de abrufen können. Klein-
projekte, die gefördert werden sollen, müssen einen 
Beitrag zu mindestens einem Handlungsfeld aus un-
serem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept 
(ILEK) leisten. Weitere Informationen zum ILEK und 
den Handlungsfeldern finden Sie unter www.nora-
gemeinden.de. 
 

Antragseinreichung bis zum 21. Februar 2022 
 

Bitte reichen Sie Ihre Förderanfrage schriftlich unter 
folgender Adresse ein: 
 

Verantwortliche Stelle 
Gemeinde Rügland 

Hirtenweg 
24 91622 Rügland 

 

Alle Hintergrundinformationen, Merkblätter und For-
mulare finden Sie gesammelt auf der der Seite des 
StMELF oder auf der NorA Homepage 
(www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerde-
rung/234566/index.php). 
 

Für Fragen zum Regionalbudget steht Ihnen unsere 
Umsetzungsbegleiterin Frau Anna Strobl (Tel.: 0160 
9698 8986) gerne zur Verfügung. 
 

 
 

 
 

 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

 

Pflanzen des Erinnerungsbaumes für die 
diesjährigen Schulanfänger 
 

Am 01.12.21, dem kalendarischen Winteranfang, 
machte sich die Schulleiterin, Frau Schleußinger, mit 
dem Bürgermeister, Herrn Hans Henninger und den 
Schülern und Schülerinnen, welche heuer hier in 
Flachslanden eingeschult wurden, auf, um traditions-
gemäß den Erinnerungsbaum an den ersten Schultag 
im Labyrinth gemeinsam zu pflanzen. 
 

Dieses Jahr wurde ein Quittenbaum (Cydonia ob-
longa) gepflanzt. Quitten (es gibt Apfel- und Birnen-
quitten ) gehören eigentlich zu den Rosengewächsen. 
Es handelt sich um Kernobst und sie sind Namensge-
ber für unseren Oberbegriff "Marmelade" (von por-
tugiesisch marmelo). Die Herkunft vermutet man aus 
dem Kaukasus oder der Türkei. Bei uns in Europa gibt 
es diese Obstbäume etwa seit dem 9. Jahrhundert. 
 

Unter den Obstbäumen spielt die Quitte eher eine 
untergeordnete Rolle und wird selten für den er-
werbsmäßigen Anbau verwendet. Der Baum kann bis 
zu 50 Jahre alt werden, für einen Baum eine kurze Le-
benszeit. Die schönen, rosafarbenen Blüten kommen 
im Mai und Juni. Zum Rohverzehr ist die Quitte nicht 
geeignet, aber sehr gut für Gelee, Saft, Suppe, Likör, 
Wein und Brot. 
 

Quitten enthalten über 80 verschiedene Duftstoffe 
und riechen sehr gut, auch als Heilpflanzen werden 
sie u.a für Hustenmittel und Salben verwendet. 
 

Startet gut in das neue Jahr, dazu viel Gesundheit, 
Freude, Erfolg, Erfüllung all Euerer Wünsche. 
 

Machts gut, sagt Euch Euere Jugendbeauftragte 
 

Edeltraud Imschloß 
 
 

 
 

http://www.nora-gemeinden.de/
http://www.nora-gemeinden.de/
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Haus für Kinder „Unterm Regenbogen“ 
 

Liebe Kinder, Eltern, Gemeindemitglieder, 
 

wir möchten wieder einen kurzen Rückblick über die 
vergangene Zeit geben: 
 

Unsere Laternenum-
züge konnten nicht 
alle wie gewohnt statt-
finden. Aufgrund der 
hohen Inzidenzen und 
der unsicheren Lage 
haben wir uns gegen 
größere Zusammen-
künfte entschieden. 
Nichts desto trotz ha-
ben die Kinder natür-
lich fleißig ihre Later-
nen hier gebastelt. Die 
Krippen- und auch Kindergartenkinder hatten aber 
dafür im Haus ein kleines Laternenfest abgehalten, 
mit Wienern, Semmeln und Punsch. Als Nachspeise 
gab es auch noch Lebkuchen. 
 

Der Kindergartenförderverein hat uns hier unkompli-
ziert unterstützt und den Kindern so ein leckeres Es-
sen gegönnt. Vielen Dank hierfür! 
 

 
 

Die Mitti-Kinder waren mit ihrem Betreuungsperso-
nal ein wenig unterwegs und haben den Bergleiner 
Weg beleuchtet. Sie haben im Anschluss intern noch 
gefeiert und sich den Martinstag mit Lebkuchen und 
Punsch versüßt.  
 

Wir bedanken uns noch recht herzlich beim Kinder-
gartenförderverein für die Weihnachtsgeschenke.  
 

Neuigkeiten für das Jahr 2022: 
 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir leider die Mit-
tagsbetreuung ab dem kommenden Schuljahr 

2022/2023 nicht mehr anbieten können. Die Aufla-
gen, die von unserer Aufsichtsbehörde gefordert 
werden, können wir mit der hohen Kinderanzahl 
nicht mehr erfüllen. Aus diesem Grund wird die Mit-
tagsbetreuung dann von der Gemeinde weiter ange-
boten. Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Kin-
dern und Eltern für die vielen tollen gemeinsamen 
Jahre in der Mittagsbetreuung bedanken und wün-
schen allen eine gute Zeit.  
 

Wichtig: 
 

Termin: Anmeldewoche 24.01.-28.01.2022 für Kita-
Plätze ab 09/2022 
 

In dieser Woche werden wir die Anmeldeformulare 
an der blauen Haustüre für Sie bereithalten. 
 

Letzter Abgabetermin für die Voranmeldungen ist 
Dienstag, der 01.02.2022. 
 

Insofern es die Inzidenz erlaubt, werden wir nach 
Möglichkeit noch einen Tag der offenen Türe anbie-
ten. Der Termin wird noch bekannt gegeben.  
 

Ihr Team vom Haus für Kinder „Unterm Regenbogen“ 
 
 

Besuch der Freiwilligen Feuerwehr 
Flachslanden 
 

Am 13.12. besuchten die dritten und vierten Klassen 
der Grundschule Flachslanden die Freiwillige Feuer-
wehr. Als erstes durften wir uns die Feuerwehrautos 
und deren Ausrüstung ganz genau anschauen und 
uns auch in ein Auto hineinsetzen. Ein besonderes 
Highlight war außerdem, dass jeder Schüler und jede 
Schülerin einmal einen Feuerlöscher ausprobieren 
durfte. 
 

 
 

Es hat uns sehr sehr gut gefallen und wir möchten uns 
noch einmal ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuer-
wehr für die Einladung und das Beantworten der 
zahlreichen Fragen bedanken. 
 

Klasse 3/4 a und 3/4 b 
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Schon gewusst? Ein Bus wiegt so viel wie 
10 Elefanten! 
 

Auch dieses Schuljahr fand für unsere Erstklässler 
wieder das Bustraining mit der Polizei statt. Leben-
dige und anschauliche Verkehrserziehung, die extrem 
wichtig ist. So erfahren die Kinder mit eigenen Augen, 
wie gefährlich der tote Winkel ist. Wer kann sich 
schon vorstellen, dass der Busfahrer trotz riesiger 
Scheibe Kinder, die vor dem Bus stehen nicht sehen 
kann? 
 

 
Achtung, daneben steht noch ein Kind!!!! 
 

Besonders eindrucksvoll ist auch die Notbremsung. 
Selbst bei extrem niedriger Geschwindigkeit rauscht 
ein an einem Seil befestigter Kanister durch den ge-
samten Bus nach vorne bis zur Scheibe! Wer das er-
lebt, versteht, wieso man sich im Bus anschnallen 
bzw. immer gut festhalten soll. 
 

Tanja Schleußinger, GS Flachslanden 
 
 

Informationsveranstaltung zum Über-
tritt für das Schuljahr 2022/23 
 

Wir laden alle interessierten Eltern und Erzie-
hungsberechtigten zur Informationsveranstaltung 
zum Übertritt an die Johann-Steingruber-Schule 
Ansbach ein. 
 

Datum: 20.01.2022  
Uhrzeit: 19 Uhr  
Ort:  Turnhalle der Realschule Ansbach 
 

Falls es die allgemeine Lage zulässt, werden auch 
Führungen durch das Schulhaus angeboten. Die je-
weils gültigen Pandemie-Regeln für Veranstaltun-
gen sind zu beachten. Bitte informieren Sie sich 
über die aktuelle Situation auf der Homepage der 
Realschule Ansbach (www.realschule-ansbach.de). 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  
 

gez. Herbert Argmann, Realschuldirektor 
 

 
 
 
 
 
 

Der Markt Flachslanden gratuliert im  
Januar 2022:  
 

Zum 94. Geburtstag 

 Walter Erna, Marktplatz 11 
 

Zum 80. Geburtstag 

 Farnbacher Helga, Rosenbach 18 
 
 

 
 
Geburten 
Szász Mathias, Sondernohe 17 B 
Hübel Elias und Luna, Nelkenweg 11 
Sand Milo, Sondernohe 20 
Wesnitzer Jax, Bad Windsheimer Str. 24 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
Hasler Andreas, Kohlenplatte 12 
Hasler Marianne, Kohlenplatte 12 
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Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Januar 2022 

 

 
 

Ev,-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Katja Kett 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 – 12 Uhr 
 

Samstag, 01. Januar, Neujahr 
18.00 Uhr Neujahrsandacht mit Pfarrerin Elisabeth 
Franz-Chlopik 
Sonntag, 02. Januar, 1. So. n. d. Christfest 
9.30 Uhr kein Gottesdienst 
19.00 Uhr Abendandacht CVJM Flachslanden 
Donnerstag, 06. Januar, Epiphanias 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Kü-
feldt 
Sonntag, 09. Januar, 1. So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R. Hans Stiegler 
Donnerstag, 13. Januar 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus. 
Freitag, 14. Januar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Samstag, 15. Januar 
8.30 – 12.30 Uhr Konfitag im Gemeindehaus 
Sonntag, 16. Januar, 2. So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
9.30 Uhr – 10.30 Uhr KiGo live im Gemeindehaus 
Donnerstag, 20. Januar 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus. 
Freitag, 21. Januar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 23. Januar, 3. So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Dr. Rudolf Kel-
ler 
Donnerstag, 27. Januar 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus. 
Freitag, 28. Januar 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 

Sonntag, 30. Januar, Letzter So. n. Epiphanias 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin 
Elisabeth Franz-Chlopik 
 
Bei Beerdigungsgottesdiensten in der Kirche gilt 
künftig die 3G-Regel. Bitte denken Sie immer an Ih-
ren Nachweis! 
 
Urlaubs- und Vertretungszeiten Pfarrerin Elisabeth 
Franz-Chlopik 
 

Vertretung 02. - 09. Januar 2022: 
02. – 05. Januar 2022 Pfarrer Dr. Wachowski, Werns-
bach, Tel. 0981/87856 
06. – 09. Januar 2022 Pfarrer Weeske, Lehrberg, Tel. 
09820/91250 
 

Vertretung 21. – 23. Januar 2022: 
Pfarrer Weeske, Lehrberg, Tel. 09820/912500 
 

Vom 03. – 09. Januar 2022 ist das Pfarramt 
geschlossen. 

 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Januar 2022 

 
 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr; Donnerstag 16:00 
Uhr – 18:00 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 

Sa. 01.01. Neujahr, Hochfest der Gottesmutter 
Maria 
17:00 VI Eucharistiefeier zum Jahresanfang 
18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Eucharistiefeier zum Jahresbeginn 
So. 02.01. 2. Sonntag nach Weihnachten 
08:30 UA Eucharistiefeier 
10:30 CK Eucharistiefeier 
Do. 06.01. Erscheinung des Herrn 
08:30 VI Eucharistiefeier Sternsingeraktion 2022 
"Gesund werden - gesund bleiben" Kinder in Afrika 
10:30 CK Eucharistiefeier 
Sa. 08.01. 
17:30 UA Vorabendmesse 

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Vorabendmesse 
So. 09.01. Taufe des Herrn 
08:30 VI Eucharistiefeier 
10:30 CK-Pfarrsaal - Kindergottesdienst 
10:30 CK Eucharistiefeier mit Erwachsenentaufe 
Di. 11.01. 
18:00 VI Hl. Messe 
Mi. 12.01. 
18:00 CK Eucharistiefeier 
Do. 13.01. 
18:00 UA Hl. Messe 
Sa. 15.01. 
17:30 NE Vorabendmesse 
18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Vorabendmesse 
So. 16.01. 2. Sonntag im Jahreskreis (Familiensonn-
tag)  

08:30 SO Eucharistiefeier 
10:30 CK Eucharistiefeier 
Di. 18.01. 
18:00 VI Hl. Messe 
Mi. 19.01. 
18:00 CK Eucharistiefeier 
Do. 20.01. 
18:00 NE Hl. Messe 
Sa. 22.01. 
17:30 UA  Vorabendmesse 
18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Vorabendmesse 
So. 23.01. 3. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 VI Eucharistiefeier 
10:30 CK Eucharistiefeier 
Di. 25.01. 
18:00 VI Hl. Messe 
19:00 VI-PZ Wahlausschuss PGR Wahl 2022 
Mi. 26.01. 
18:00 CK Requiem für die Verstorbenen der Monate 
Dez. u. Jan. 
Do. 27.01. 
18:00 UA Hl. Messe 
Fr. 28.01. 
18:00 SO Hl. Messe 
Sa. 29.01. 
17:30 NE Vorabendmesse 
18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Vorabendmesse 
So. 30.01. 4. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 UA Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
10:30 CK Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
Di. 01.02. 
18:00 VI Vorabendmesse zu Lichtmess mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen 

Mi. 02.02. Darstellung des Herrn - Lichtmess 
18:00 CK Eucharistiefeier mit Blasiussegen 
Do. 03.02. 

18:00 NE Hl. Messe 
Fr. 04.02. 
18:00 SO Hl. Messe 
Sa. 05.02. 
17:30 UA Vorabendmesse 
18:30 CK Beichtgelegenheit 
19:00 CK Vorabendmesse 
So. 06.02. 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 VI Eucharistiefeier 
10:30 CK Eucharistiefeier 
 

Sternsingeraktion 2022 "Gesund werden 
- gesund bleiben" Kinder in Afrika 
 

Ab dem 01.01.2022 können 
Spenden für die diesjährige 
Sternsingeraktion, die aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation 
leider wieder ausfällt, in die  da-
für aufgestellten Boxen in all un-
seren Kirchen eingelegt werden. 
Gesegnete Türaufkleber liegen ebenfalls aus. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit während der Bürozeit im 
Virnsberger Pfarrbüro Spenden abzugeben und 
Türaufkleber zu erhalten. Auf Wunsch werden auch 
Spendenquittungen ausgestellt. 
 

Bis zum endgültigen Druck der Gottesdienstordnung 
kann es noch zu Änderungen kommen. Bitte beachten 
Sie daher die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in 
all unseren Kirchen ausliegt. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Markt Flachslanden e.V. 

 

Einladung zur  
Generalversammlung 

 

Am Samstag, den 15. Januar 2022 findet die Dienst-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Markt 
Flachslanden und die ordentliche Generalversamm-
lung des Vereins Freiwilligen Feuerwehr Markt 
Flachslanden e.V. im Gasthaus Rose statt. 

 

Hierzu sind alle aktiven Kameraden und alle Mitglie-
der des Vereins herzlich eingeladen. Essen ab 19 Uhr, 
Beginn der Versammlung: 20 Uhr 

 

Tagesordnung 
 

1)  Begrüßung 
2)  Tätigkeitsbericht Kommandant 
3)  Tätigkeitsbericht Jugendwart 
4)  Tätigkeitsbericht Kinderfeuerwehr 
5)  Tätigkeitsbericht Vorstand 
6)  Kassenbericht 
7)  Entlastung der Vorstandschaft 
8)  Wahlen 

a.  stellv. Kommandant 
9)  Grußworte 
10) Bekanntgaben / Ausblick 
11) Wünsche und Anträge 
 

Wir bitten um vollzähliges Erscheinen, Aktive in Uni-
form. Das Protokoll der Generalversammlung 2019 
liegt zur Einsicht auf. 
 

Bitte beachtet die zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Corona-Vorschriften diese können auch zu Absage 
der Versammlung führen! 
 

Unabhängig von diesen, hat jeder Teilnehmer, bei be-
treten der Veranstaltung einen gültigen (max. 24 
Stunden) negativen, zertifizierten Corona-Schnelltest 
vorzulegen. 
 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
 

Stephan Kraheberger  Christoph Schmidt 
1. Kommandant  1. Vorsitzender 
 

 
 

Christbaumsammelaktion der 
Jugendfeuerwehr Flachslanden 
Samstag, 08.01.2022  
ab 09.00 Uhr 
 

Wenn Sie Ihren Christbaum ohne Mühe und umwelt-
gerecht nach den Weihnachtsfeiertagen entsorgen 
wollen, sind Sie bei der Jugendfeuerwehr Flachslan-

den genau richtig. Wir holen Ihren Christbaum an Ih-
rer Haustür ab. Dabei können alle Hygienerichlinien 
beachtet werden. 
 

Damit wir die Sammlung vorbereiten können, bitten 
wir Sie, uns Bescheid zu geben. Bitte lassen Sie uns 
wissen, ob Sie Ihren Christbaum abholen lassen 
möchten. 
 

Schicken Sie uns hierzu ganz einfach eine E-Mail mit 
Name und Adresse an: 
 

christbaumsammeln@web.de 
 

oder geben Sie bitte eine formlose Mitteilung bei den 
folgenden Ansprechpartnern ab: 
 

Stephan Kraheberger Dieter Stockinger 
Kettenhöfstetter Straße 7 Rosenstraße 1 
 

Dominik Löll Birgit Köhler 
Rosenbacher Straße 20 Neustetter Straße 14 A 
 

Bitte versehen Sie Ihren Christbaum mit Ihrem Na-
men. Über eine Spende an die Jugendfeuerwehr wür-
den wir uns natürlich sehr freuen. Selbstverständlich 
kommen alle Spenden der Jugendarbeit in der Frei-
willigen Feuerwehr Flachslanden zugute.  
 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen einen guten 
Rutsch und gesundes neues Jahr 2022 zu wünschen.  
 

FFW Flachslanden 
 
 

 
 
Januar 
 

14. Januar 20.00 Uhr 
FFW Neustetten 
Jahreshauptversammlung, Gemeinschaftsraum 
Neustetten 
 

15. Januar 19.00 Uhr 
FFW Flachslanden 
Jahreshauptversammlung, Gasthaus Rose 
 

Februar 
 

15. Februar 
Bayerisches Rotes Kreuz 
Blutspenden, Mehrzweckhalle 
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      Aus unserer Region gion 
 

Versorgung schwangerer und suchtmit-
telabhängiger Frauen soll deutlich ver-
bessert werden  
 

Schwangere können unter der Rufnummer 0160-
97503231 oder per Email an suchtberatung@diako-
nie-ansbach.de direkt und vertraulich mit einer Mit-
arbeiterin der Suchtberatungsstelle Kontakt aufneh-
men oder über den auf dem Plakat im Anhang befind-
lichen QR-Code eine vorgefertigte SMS an die Berate-
rin schicken, um einen Termin für ein Erstgespräch zu 
vereinbaren. Auch Termine außerhalb der Suchtbera-
tungsstelle sind möglich. Danach erhält die werdende 
Mutter professionelle Hilfestellung bei allen anste-
henden Themen, Terminen und Problemen durch die 
beteiligten Stellen des Arbeitskreises. 
 

 
 

Bei weiteren Fragen steht die Koordinatorin des Ar-
beitskreises gerne zur Verfügung: 
Andrea Berr, Psychologische Psychotherapeutin, der 
Suchtberatungsstelle der Diakonie Ansbach: 0981-
96906-22 oder andreaberr@diakonie-ansbach.de 
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